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IN ANWENDUNG VON TITEL V DES EU-VERTRAGS ERLASSENE

RECHTSAKTE

GEMEINSAMER STANDPUNKT 2007/140/GASP DES RATES
vom 27. Februar 2007

iiber restriktive MafSnahmen gegen Iran

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Europdische Union, insbeson-
dere auf Artikel 15,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am
23. Dezember 2006 die Resolution 1737 (2006)
(,UNSCR 1737 (2006)“) angenommen, in der Iran nach-
driicklich aufgefordert wird, eine Reihe proliferationsrele-
vanter nuklearer Titigkeiten auszusetzen, und mit der
bestimmte restriktive Maflnahmen gegen Iran verhingt
werden.

Der Rat der Europdischen Union hat am 22. Januar 2007
die in der Resolution UNSCR 1737 (2006) enthaltenen
Mafinahmen begriifSt und alle Linder aufgefordert, diese
Mafinahmen uneingeschrinkt und unverziiglich durchzu-
fihren.

Die UNSCR 1737 (2006) untersagt die Lieferung, den
Verkauf oder den Transfer, auf direktem oder indirektem
Weg, aller Artikel, Materialien, Ausriistungen, Giiter und
Technologien, die zu den mit der Anreicherung, Wieder-
aufbereitung oder mit Schwerwasser zusammenhangen-
den Titigkeiten Irans oder zur Entwicklung von Trager-
systemen fur Kernwaffen beitragen konnten. Diese Arti-
kel sind in den Listen der Gruppe der Kernmaterial-Lie-
ferlinder (NSG) und des Trigertechnologie-Kontrollre-
gimes (MTCR) aufgefiihrt.

Die Resolution UNSCR 1737 (2006) untersagt ferner die
Bereitstellung von technischer Hilfe oder Ausbildung, fi-
nanzieller Unterstiitzung, Investitionen, Makler- oder
sonstigen Dienstleistungen in Bezug auf Gegenstinde,
die vom Ausfuhrverbot erfasst sind. Der Rat hilt es fur
angemessen, dieses Verbot auf alle Gegenstinde auszu-
weiten, die in den Listen der Gruppe der Kernmaterial-
Lieferlinder (NSG) und des Trigertechnologie-Kontrollre-
gimes (MTCR) aufgefiihrt sind, und vertritt die Auffas-
sung, dass diese Verbote auch fiir die Finanzierung gelten
sollten.

In der Resolution UNSCR 1737 (2006) ist vorgesehen,
dass auch die Ausfuhr bestimmter weiterer Gegenstinde
untersagt werden sollte, wenn festgestellt wird, dass sie
zu den mit Anreicherung, Wiederaufbereitung oder
Schwerwasser zusammenhingenden Tatigkeiten Irans
oder zur Entwicklung von Trégersystemen fir Kernwaf-

fen oder zu Titigkeiten beitragen wiirden, beziiglich de-
ren die IAEO Besorgnis gedufiert hat; die Ausfuhr solcher
Gegenstinde sollte daher der Genehmigung durch die
zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten unterliegen.

Die Resolution UNSCR 1737 (2006) untersagt ferner die
Beschaffung aus Iran der von dem oben genannten Aus-
fuhrverbot erfassten Gegenstinde.

Die Resolution UNSCR 1737 (2006) fordert die Mitglied-
staaten auf, in Bezug auf die Einreise oder Durchreise in
ihr bezichungsweise durch ihr Hoheitsgebiet von Perso-
nen, die an den proliferationsrelevanten nuklearen Titig-
keiten Irans oder an der Entwicklung von Trigersystemen
fur Kernwaffen beteiligt sind, direkt damit in Verbindung
stehen oder Unterstiitzung dafiir bereitstellen, wie sie in
der Anlage zur UNSCR 1737 (2006) bezeichnet sind,
sowie von weiteren vom Sicherheitsrat oder dem Aus-
schuss nach Nummer 18 der Resolution UNSCR 1737
(2006) (,der Ausschuss“) bezeichneten Personen Wach-
samkeit zu iiben.

Gemif$ den Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Januar
2007 und den Zielsetzungen der Resolution UNSCR
1737 (2006) sollten die Einreisebeschrinkungen fiir
vom Sicherheitsrat oder vom Ausschuss bezeichnete Per-
sonen sowie fiir weitere Personen gelten, die in Anwen-
dung derselben Kriterien, die vom Sicherheitsrat oder
vom Ausschuss zur Identifizierung der betreffenden Per-
sonen angewandt werden, bezeichnet wurden.

Die Resolution UNSCR 1737 (2006) verlangt aufferdem
das Einfrieren der Gelder, anderen finanziellen Vermo-
genswerte und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Besitz,
im Eigentum, in der Verfigungsgewalt oder unter der
direkten oder indirekten Kontrolle von Personen oder
Einrichtungen stehen, die nach Feststellung des VN-Si-
cherheitsrats oder des Ausschusses an den proliferations-
relevanten nuklearen Titigkeiten Irans oder an der Ent-
wicklung von Trigersystemen fiir Kernwaffen beteiligt
sind, direkt damit in Verbindung stehen oder Unterstiit-
zung dafir bereitstellen, oder von Personen oder Einrich-
tungen, die in threm Namen oder auf ihre Weisung han-
deln, oder von Einrichtungen, die in deren Eigentum oder
unter deren Kontrolle stehen, auch durch unerlaubte Mit-
tel, und erlegt auch die Verpflichtung auf, fiir diese Per-
sonen oder Einrichtungen oder zu ihren Gunsten keine
Gelder, finanziellen Vermogenswerte oder wirtschaftli-
chen Ressourcen zur Verfiigung zu stellen.


p&m
Text Box
Hohmann & Partner Rechtsanwälte
Schlossgasse 2, D-63654 Büdingen
Tel. 06042 - 9567-0, www.hohmann-partner.com


L 61/50

Amtsblatt der Europdischen Union

28.2.2007

(10)  Gemif$ den Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Januar
2007 und zur Erreichung der in der Resolution UNSCR
1737 (2006) enthaltenen Ziele sollte das in Erwdgungs-
grund 9 aufgefiihrte Einfrieren ferner fiir weitere Perso-
nen und Einrichtungen gelten, die vom Rat in Anwen-
dung derselben Kriterien, die vom VN-Sicherheitsrat oder
vom Ausschuss zur Identifizierung der betreffenden Per-
sonen angewandt werden, bezeichnet werden.

(11)  Die Resolution UNSCR 1737 (2006) fordert alle Staaten
auf, Wachsamkeit zu iiben und zu verhindern, dass ira-
nische Staatsangehorige Fachunterricht oder Fachausbil-
dung in Disziplinen erhalten, die zu den proliferations-
relevanten nuklearen Titigkeiten Irans und zur Entwick-
lung von Trigersystemen fiir Kernwaffen beitragen wiir-
den.

(12) Die Gemeinschaft muss titig werden, damit bestimmte
Mafinahmen durchgefithrt werden kénnen —

HAT FOLGENDEN GEMEINSAMEN STANDPUNKT ANGENOMMEN:

Artikel 1

(1)  Die Lieferung, der Verkauf oder die Weitergabe, auf di-
rektem oder indirektem Weg, folgender Artikel, Materialien,
Ausriistungen, Giiter und Technologien, einschlieflich Software,
durch Staatsangehorige der Mitgliedstaaten oder iiber das Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten oder unter Benutzung von ihre
Flagge fithrenden Schiffen oder Luftfahrzeugen an Iran oder zur
Nutzung durch Iran oder zu seinen Gunsten, unabhingig davon,
ob sie ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ha-
ben oder nicht, wird untersagt:

a) Artikel, Materialien, Ausriistungen, Giiter und Technologien,
die in den Listen der Gruppe der Kernmaterial-Lieferlinder
(NSG) und des Trigertechnologie-Kontrollregimes (MTCR)
aufgefithrt sind;

b) vom Sicherheitsrat oder vom Ausschuss bezeichnete weitere
Artikel, Materialien, Ausriistungen, Giliter und Technologien,
die zu mit Anreicherung, Wiederaufbereitung oder Schwer-
wasser zusammenhdngenden Titigkeiten oder zur Entwick-
lung von Tragersystemen fiir Kernwaffen beitragen konnten.

(2)  Ferner ist es untersagt,

a) technische Hilfe oder Ausbildung, Investitionen oder Makler-
dienste im Zusammenhang mit Artikeln, Materialien, Aus-
riistungen, Giitern und Technologien nach Absatz 1 und
mit der Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung und Ver-
wendung dieser Artikel, Materialien, Ausriistungen, Giiter
und Technologien unmittelbar oder mittelbar an Personen,
Organisationen oder Einrichtungen in Iran oder zur Verwen-
dung in Iran zu erbringen;

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Arti-
keln und Technologien nach Artikel 1, insbesondere Zu-
schiisse, Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen, fur
den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr

dieser Artikel und Technologien oder fir die Bereitstellung
damit verbundener technischer Ausbildung, Dienste oder
Hilfe bereitzustellen, wenn diese Leistungen unmittelbar
oder mittelbar fiir Personen, Organisationen oder Einrichtun-
gen in Iran oder zur Verwendung in Iran bestimmt sind;

¢) wissentlich oder absichtlich an Tatigkeiten teilzunehmen, mit
denen die Umgehung der unter den Buchstaben a und b
genannten Verbote bezweckt oder bewirkt wird.

(3)  Die Beschaffung der Artikel, Materialien, Ausriistungen,
Giiter und Technologien nach Absatz 1 aus Iran durch Staats-
angehorige der Mitgliedstaaten oder unter Benutzung von ihre
Flagge fithrenden Schiffen oder Luftfahrzeugen ist unabhingig
davon, ob sie ihren Ursprung im Hoheitsgebiet Irans haben oder
nicht, untersagt.

Artikel 2

(1)  Die Lieferung, der Verkauf oder die Weitergabe, auf di-
rektem oder indirektem Weg, durch Staatsangehorige der Mit-
gliedstaaten oder iiber das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
oder unter Benutzung von ihre Flagge fithrenden Schiffen
oder Luftfahrzeugen an Iran oder zur Nutzung durch Iran
oder zu seinen Gunsten, von nicht von Artikel 1 erfassten
Artikel, Materialien, Ausriistungen, Giitern und Technologien,
einschlieflich Software, die zu mit Anreicherung, Wiederaufbe-
reitung oder Schwerwasser zusammenhingenden Titigkeiten
oder zur Entwicklung von Trigersystemen fiir Kernwaffen
oder zu Tatigkeiten im Zusammenhang mit anderen Fragen,
beziiglich deren die IAEO ihre Besorgnis gedufSert oder die sie
als noch offen bezeichnet hat, beitragen konnten, unterliegen
der Genehmigung im Einzelfall durch die zustindigen Behorden
des Ausfuhrmitgliedstaats. Die Europiische Gemeinschaft er-
greift die notwendigen Mafinahmen, um zu bestimmen, welche
Artikel von dieser Bestimmung erfasst werden.

(2)  Ferner unterliegen

a) die Bereitstellung von technischer Hilfe oder Ausbildung,
Investitionen oder Maklerdiensten im Zusammenhang mit
Artikeln, Materialien, Ausriistungen, Giitern und Technolo-
gien nach Absatz 1 und mit der Bereitstellung, Herstellung,
Instandhaltung und Verwendung dieser Gegenstinde unmit-
telbar oder mittelbar an Personen, Organisationen oder Ein-
richtungen in Iran oder zur Verwendung in Iran,

=

die Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen, ins-
besondere Zuschiisse, Darlehen und Ausfuhrkreditversiche-
rungen, fiir den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe
oder die Ausfuhr der Artikel oder Technologien nach Ab-
satz 1 oder fiir die Bereitstellung damit verbundener techni-
scher Ausbildung, Dienste oder Hilfe, wenn diese Leistungen
unmittelbar oder mittelbar fiir Personen, Organisationen
oder Einrichtungen in Iran oder zur Verwendung in Iran
bestimmt sind,

einer Genehmigung durch die zustindige Behorde des Ausfuhr-
mitgliedstaats.
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(3) Die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten erteilen
keine Genehmigung fiir den Verkauf, die Lieferung, die Weiter-
gabe oder die Ausfuhr der Artikel, Materialien, Ausriistungen,
Giiter und Technologien nach Absatz 1, wenn sie feststellen,
dass der betreffende Verkauf, die betreffende Lieferung, Weiter-
gabe oder Ausfuhr oder die Erbringung der betreffenden Dienst-
leistung zu den Tatigkeiten nach Absatz 1 beitragen wiirde.

Artikel 3

Die mit Artikel 1 Absitzen 1 und 2 verhidngten Mafnahmen
gelten nicht, wenn der Ausschuss im Voraus und im Einzelfall
feststellt, dass die Lieferung, der Verkauf, die Weitergabe oder
die Bereitstellung der betreffenden Artikel oder Hilfe eindeutig
nicht zur Entwicklung der Technologien Irans zur Unterstiit-
zung seiner proliferationsrelevanten nuklearen Titigkeiten und
zur Entwicklung von Trigersystemen fiir Kernwaffen beitragen
wiirde, einschliefflich wenn die betreffenden Artikel oder die
Hilfe fiir Erndhrungs-, landwirtschaftliche, medizinische oder
sonstige humanitire Zwecke bestimmt sind, sofern

a) die Vertrige tiber die Lieferung solcher Gegenstinde oder die
Gewidhrung von Hilfe angemessene Endverwendungsgaran-
tien enthalten, und

b) Iran sich verpflichtet hat, diese Gegenstinde nicht fiir proli-
ferationsrelevante nukleare Titigkeiten oder zur Entwicklung
von Trigersystemen fir Kernwaffen zu verwenden.

Artikel 4

(1)  Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Mafinah-
men zur Verhinderung der Einreise oder Durchreise in ihr be-
ziehungsweise durch ihr Hoheitsgebiet

a) der in der Anlage zur UNSCR 1737 (2006) aufgefiihrten
Personen sowie weiterer vom Sicherheitsrat oder vom Aus-
schuss im Einklang mit Nummer 10 der Resolution UNSCR
1737 bezeichneten Personen. Diese Personen sind in An-
hang I aufgefiihrt;

b) von weiteren, nicht von Anhang I erfassten Personen, die an
den proliferationsrelevanten nuklearen Tétigkeiten Irans oder
der Entwicklung von Tragersystemen fiir Kernwaffen beteiligt
sind, direkt damit in Verbindung stehen oder Unterstiitzung
dafur bereitstellen, auch durch Beteiligung an der Beschaf-
fung der verbotenen Artikel, Giiter, Ausriistungen, Materia-
lien und Technologien; diese Personen sind in Anhang II
aufgelistet.

(2)  Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren
eigenen Staatsangehorigen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu
verweigern.

(3)  Absatz 1 beriihrt nicht die Fille, in denen ein Mitglied-
staat durch eine volkerrechtliche Verpflichtung gebunden ist,
und zwar:

i) wenn er Gastland einer internationalen zwischenstaatlichen
Organisation ist,

ii) wenn er Gastland einer internationalen Konferenz ist, die
von den Vereinten Nationen einberufen worden ist oder
unter deren Schirmherrschaft steht,

iti) im Rahmen eines multilateralen Abkommens, das Vorrechte
verleiht und Befreiungen vorsieht,

iv) im Rahmen des 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl (Staat
Vatikanstadt) und Italien geschlossenen Lateranvertrags.

(4)  Absatz 3 ist auch in den Fillen, in denen ein Mitgliedstaat
Gastland der Organisation fiir Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) ist, als anwendbar anzusehen.

(5) In allen Fllen, in denen ein Mitgliedstaat eine Ausnahme
aufgrund der Absitze 3 oder 4 gewihrt, ist der Rat ordnungs-
gemif zu unterrichten.

(6) Die Mitgliedstaaten konnen Ausnahmen von den Maf3-
nahmen nach Absatz 1 in den Fillen zulassen, in denen sie
feststellen, dass die Reise

i) aufgrund einer humanitiren Notlage, einschlieflich religioser
Verpflichtungen,

ii) aufgrund der Notwendigkeit, die Ziele der Resolution
UNSCR 1737 (2006) zu erreichen, einschlieRlich wenn Ar-
tikel XV der Satzung der IAEO zur Anwendung kommt,

iii

=

aufgrund der Teilnahme an Tagungen auf zwischenstaatli-
cher Ebene, einschliefSlich solcher, die von der Europiischen
Union unterstiitzt werden oder von einem Mitgliedstaat, der
zu dem Zeitpunkt den OSZE-Vorsitz innehat, ausgerichtet
werden, wenn dort ein politischer Dialog gefithrt wird,
durch den Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlich-
keit in Iran unmittelbar gefordert werden,

gerechtfertigt ist.
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(7)  Ein Mitgliedstaat, der Ausnahmen nach Absatz 6 zulassen
mochte, unterrichtet den Rat schriftlich hiervon. Die Ausnahme
gilt als gewihrt, wenn nicht von einem oder mehreren der
Mitglieder des Rates innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Ein-
gang der Mitteilung iiber die vorgeschlagene Ausnahme schrift-
lich Einwand erhoben wird. Sollte von einem oder von mehre-
ren Mitgliedern des Rates Einwand erhoben werden, so kann der
Rat mit qualifizierter Mehrheit beschlieen, die vorgeschlagene
Ausnahme zu gewihren.

(8)  In den Fillen, in denen ein Mitgliedstaat nach den Absit-
zen 3, 4 und 6 in den Anhingen I oder Il aufgefiihrten Perso-
nen die Einreise in oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet
genehmigt, gilt die Genehmigung nur fur den Zweck, fiir den sie
erteilt wurde, und nur fiir die davon betroffenen Personen.

(9)  Die Mitgliedstaaten unterrichten den Ausschuss von der
Einreise in oder Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet der in An-
hang I aufgefithrten Personen, wenn eine Ausnahme gewihrt
wurde.

Artikel 5

(1)  Samtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die
sich im Besitz, im Eigentum, in der Verfiigungsgewalt oder un-
ter direkter oder indirekter Kontrolle folgender Personen oder
Einrichtungen befinden, werden eingefroren:

a) Personen und Einrichtungen, die in der Anlage der UNSCR
1737 aufgefithrt sind, sowie zusitzlich die Personen und
Einrichtungen, die vom Sicherheitsrat oder dem Ausschuss
gemifl Nummer 12 der UNSCR 1737 bezeichnet wurden;
diese Personen und Einrichtungen werden in Anhang I auf-
gefiihrt;

b) Personen und Einrichtungen, die nicht in Anhang I aufge-
fihrt sind und die an den proliferationsrelevanten nuklearen
Titigkeiten Irans oder an der Entwicklung von Trigersyste-
men fur Kernwaffen beteiligt sind, direkt damit in Verbin-
dung stehen oder Unterstiitzung dafiir bereitstellen oder Per-
sonen oder Einrichtungen, die in ihrem Namen oder auf ihre
Weisung handeln, oder Einrichtungen, die in deren Eigentum
oder unter deren Kontrolle stehen, auch durch unerlaubte
Mittel; diese Personen und Einrichtungen werden in An-
hang II aufgefiihrt.

(2)  Den in Absatz 1 genannten Personen und Einrichtungen
diirfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirt-
schaftliche Ressourcen zur Verfiigung gestellt werden oder zu-
gute kommen.

(3)  Ausnahmen sind zulidssig fiir Gelder und wirtschaftliche
Ressourcen, die

a) zur Erfillung des Grundbedarfs, einschlieflich fur die Bezah-
lung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medi-
kamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versiche-
rungsprimien und Gebiihren 6ffentlicher Versorgungsein-
richtungen, notwendig sind,

b) ausschlieflich zur Bezahlung angemessener Honorare und
zur Riickerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit
der Erbringung juristischer Dienstleistungen dienen,

¢) ausschliefSlich zur Bezahlung von Gebiihren oder Kosten fiir
die routinemifiige Verwahrung oder Verwaltung eingefrore-
ner Gelder und wirtschaftlicher Ressourcen im Einklang mit
den nationalen Rechtsvorschriften dienen,

nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem Ausschuss seine Ab-
sicht mitgeteilt hat, gegebenenfalls den Zugang zu diesen Gel-
dern und wirtschaftlichen Ressourcen zu genehmigen, und der
Ausschuss innerhalb von fiinf Arbeitstagen nach der Mitteilung
keine ablehnende Entscheidung getroffen hat.

(4)  Ausnahmen sind auch zuldssig fur Gelder und wirtschaft-
liche Ressourcen, die

a) fur die Deckung auferordentlicher Ausgaben erforderlich
sind, vorausgesetzt, der betreffende Mitgliedstaat teilt dies
dem Ausschuss zuvor mit und dieser ist damit einverstanden,

=

Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines
Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts
sind, in welchem Fall die Gelder und wirtschaftlichen Res-
sourcen fiir die Erfullung von Forderungen aus diesem Pfand-
recht oder dieser Entscheidung verwendet werden konnen,
vorausgesetzt, das Pfandrecht oder die Entscheidung ist vor
dem Datum der UNSCR 1737 (2006) eingetreten, begiinsti-
gen nicht eine Person oder Einrichtung nach Absatz 1 und
wurden dem Ausschuss durch den betreffenden Mitgliedstaat
mitgeteilt.

(5) Absatz 2 gilt nicht fur die Gutschrift auf eingefrorene
Konten von

a) Zinsen oder sonstigen Ertrigen dieser Konten oder

b) Zahlungen auf eingefrorene Konten aufgrund von Vertrigen,
Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem 23. De-
zember 2006 geschlossen oder eingegangen wurden,

vorausgesetzt, dass diese Zinsen, sonstigen Ertrige und Zahlun-
gen weiterhin unter Absatz 1 fallen.

(6)  Absatz 1 schliefft nicht aus, dass eine in der Liste aufge-
fihrte Person oder Einrichtung Zahlungen aufgrund eines Ver-
trags leisten kann, der vor der Aufnahme der betreffenden Per-
son oder Einrichtung in die Liste geschlossen wurde, sofern der
jeweilige Mitgliedstaat festgestellt hat, dass
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a) der Vertrag nicht mit der oder den in Artikel 1 genannten
verbotenen Artikeln, Materialien, Ausriistungen, Giitern,
Technologien, Hilfe, Ausbildung, Finanzhilfen, Investitionen,
Makler- oder anderen Dienstleistungen im Zusammenhang
steht;

b) die Zahlung weder unmittelbar noch mittelbar von einer der
Personen oder Einrichtungen nach Absatz 1 entgegengenom-
men wird,

und nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem Ausschuss seine
Absicht mitgeteilt hat, solche Zahlungen zu leisten oder entge-
genzunehmen oder gegebenenfalls die Aufhebung des Einfrie-
rens von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen zu diesem
Zweck zu genehmigen, wobei diese Mitteilung zehn Arbeitstage
vor einer solchen Genehmigung zu erfolgen hat.

Artikel 6

Die Mitgliedstaaten ergreifen gemaf$ ihren nationalen Rechtsvor-
schriften die erforderlichen Maflnahmen, um zu verhindern,
dass iranische Staatsangehorige in ihrem Hoheitsgebiet oder
durch ihre Staatsangehorigen Fachunterricht oder Fachausbil-
dung in Disziplinen erhalten, die zu den proliferationsrelevanten
nuklearen Titigkeiten Irans und zur Entwicklung von Trager-
systemen fir Kernwaffen beitragen wiirden.

Atrtikel 7
(1)  Der Rat dndert Anhang I entsprechend den Feststellungen

des VN-Sicherheitsrats oder des Ausschusses.

(2)  Der Rat erstellt und dndert einstimmig auf Vorschlag der
Mitgliedstaaten oder der Kommission die Liste in Anhang II

Attikel 8

(1)  Dieser Gemeinsame Standpunkt wird insbesondere unter
Beriicksichtigung der entsprechenden Beschliisse des VN-Sicher-
heitsrats gegebenenfalls iiberpriift, gedndert oder aufgehoben.

(2) Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5
Absatz 1 Buchstabe b genannten Mafnahmen werden in regel-
mifigen Abstinden und mindestens alle zwolf Monate iber-
priift. Thre Giltigkeit fur die betreffenden Personen und Einrich-
tungen erlischt, wenn der Rat nach dem in Artikel 7 Absatz 2
genannten Verfahren bestimmt, dass die Bedingungen fiir ihre
Anwendung nicht linger gegeben sind.

Artikel 9

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird am Tag seiner Annahme
wirksam.

Artikel 10

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt der Europd-
ischen Union verdffentlicht.

Geschehen zu Briissel am 27. Februar 2007.

Im Namen des Rates
Der Prisident
P. STEINBRUCK
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ANHANG 1

Liste der Personen und Einrichtungen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a

A. Natiirliche Personen

1

10.

11.

12.

. Mohammad Qannadi, Vizeprasident fiir Forschung und Entwicklung der Iranischen Atomenergieorganisation
. Behman Asgarpour, Betriebsleiter (Arak)

. Dawood Agha-Jani, Leiter der Versuchsanlage fiir Brennstoffanreicherung in Natanz

. Ehsan Monajemi, Bauleiter (Natanz)

. Jafar Mohammadi, Technischer Berater der Iranischen Atomenergieorganisation (Produktionsleiter fiir in Zent-
rifugen verwendete Ventile)

. Ali Hajinia Leilabadi, Generaldirektor der Mesbah Energy Company

. Generalleutnant Mohammad Mehdi Nejad Nouri, Rektor der Malek-Ashtar-Universitit fir Verteidigungstechnolo-
gie (Fachbereich Chemie; dem Ministerium fiir Verteidigung und Logistik der Streitkrifte angeschlossen; hat
Beryllium-Experimente durchgefiihrt)

. General Hosein Salimi, Kommandeur der Luftstreitkrifte des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (Pasdaran)

. Ahmad Vahid Dastjerdi, Leiter der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien

Reza-Gholi Esmaeli, Leiter der Abteilung Handel und internationale Angelegenheiten der Organisation der Luft-
und Raumfahrtindustrien

Bahmanyar Morteza Bahmanyar, Leiter der Abteilung Finanzen und Haushalt der Organisation der Luft- und
Raumfahrtindustrien

Generalmajor Yahya Rahim Safavi, Kommandeur des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (Pasdaran).

B. Einrichtungen

1.

2.

10.

Iranische Atomenergieorganisation
Mesbah Energy Company (Beschaffer fiir den Forschungsreaktor A40 in Arak)

. Kala-Electric (auch: Kalaye Electric) (Beschaffer fir die Versuchsanlage fiir Brennstoffanreicherung in Natanz)

. Pars Trash Company (am Zentrifugenprogramm beteiligt; in IAEO-Berichten genannt)
. Farayand Technique (am Zentrifugenprogramm beteiligt; in IAEO-Berichten genannt)

. Organisation der Verteidigungsindustrien (iibergeordnete Einrichtung unter Aufsicht des Ministeriums fiir Ver-

teidigung und Logistik der Streitkrifte; einige der ihr unterstehenden Einrichtungen waren und sind als Hersteller
von Bauteilen an dem Zentrifugenprogramm sowie an dem Flugkorperprogramm beteiligt)

. Siebter Tir (der Organisation der Verteidigungsindustrien unterstehende Einrichtung, die weithin als unmittelbar

an dem Nuklearprogramm beteiligt angesehen wird)

. Shahid-Hemmat-Industriegruppe (SHIG) (der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien unterstehende Ein-

richtung)

. Shahid-Bagheri-Industriegruppe (SBIG) (der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien unterstehende Ein-

richtung)

Fajr-Industriegruppe (frither: Instrumentation Factory Plant; der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien
unterstehende Einrichtung).
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ANHANG II

Liste der Personen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Personen oder Einrichtungen nach Artikel 5
Absatz 1 Buchstabe b






